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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes  
(Gesetz zur Einführung der Direktwahl des Bundespräsidenten) 
Vorblatt  

A. Problem 
Der Bundespräsident wird als das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutsch-
land gemäß Artikel 54 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) – anders als in vielen 
europäischen Nachbarstaaten – nicht direkt vom Volk, sondern von der Bundes-
versammlung gewählt. Begründet wird dies vorrangig damit, dass eine Direkt-
wahl des Bundespräsidenten und die hiermit verbundene größtmögliche demokra-
tische Legitimation durch das Wahlvolk im direkten Widerspruch zu dessen vom 
Grundgesetz stark begrenzten Befugnissen stünden. Diese beschränken sich vor-
rangig auf formelle und repräsentative Akte, direkte Einflussmöglichkeiten auf 
die Richtlinien der Politik sieht das Grundgesetz für den Bundespräsidenten dem-
gegenüber nicht vor. Gegen eine Direktwahl des Bundespräsidenten wird daher 
angeführt, dass ihre Einführung zwangsläufig die Forderung nach einer Erweite-
rung der Befugnisse für das Amt des Bundespräsidenten nach sich zöge, um die 
aus der Direktwahl resultierende höhere Legitimationswirkung sowie auch, um 
der Erwartungshaltung, die das Wahlvolk an diese knüpft, gerecht zu werden. 
Dies wird vor dem Hintergrund der negativen Erfahrungen, die man in der Wei-
marer Republik mit einem mit weitreichenden Befugnissen ausgestatteten Reichs-
präsidenten gemacht hat, zu Recht abgelehnt. Dabei wird jedoch außer Acht ge-
lassen, dass die Einführung einer Direktwahl nicht zwangsweise zu einer Kompe-
tenzerweiterung auf Seiten des Bundespräsidenten führen muss. Eine angeblich 
überhöhte Erwartungshaltung der Bevölkerung an einen direkt gewählten Bun-
despräsidenten könnte mittels medialer Aufklärungskampagnen hinsichtlich sei-
ner tatsächlichen Einwirkungsmöglichkeiten auf das politische Alltagsgeschehen 
im Vorfeld von Wahlen korrigiert werden. Darüber hinaus ist auch zu berücksich-
tigen, dass die Einführung der Direktwahl des Bundespräsidenten einer repräsen-
tativen Meinungsumfrage zufolge von fast 70 Prozent der Befragten befürwortet 
wird (vgl. https://yougov.de/news/2016/06/10/zwei-von-drei-deutschen-wurden-
bundesprasidenten-g/). In diesem Ergebnis spiegelt sich nicht nur das Interesse 
der Bevölkerung an einer größeren Beteiligung an den politischen Entscheidungs-
prozessen im Land wider, sondern auch der Eindruck, dass die Kandidaten für das 
oberste Staatsamt auf intransparente Weise aufgestellt werden, ohne dass das 
Volk auf diese Entscheidung direkten Einfluss nehmen könnte. Somit ist die Di-
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rektwahl des Bundespräsidenten das geeignete Mittel, um den Stimmen der Bür-
ger mehr Beachtung zu schenken, und um hierdurch zu verhindern, dass die hier-
zulande weit verbreitete Politikverdrossenheit weiter zunimmt.  

B. Lösung 
Der Bundespräsident wird im Rahmen einer allgemeinen, unmittelbaren, freien, 
gleichen und geheimen Wahl vom Volk gewählt. Hierfür muss Artikel 54 GG 
entsprechend abgeändert werden. Durch die Direktwahl erhält der Bundespräsi-
dent eine höhere demokratische Legitimation, hiermit soll jedoch keine Auswei-
tung seiner bisherigen Kompetenzen verbunden sein. Die vom Grundgesetz vor-
gegebene Machtbalance zwischen Bundespräsidenten, Parlament und Bundesre-
gierung bleibt unverändert. Infolge der Einführung der Direktwahl des Bundes-
präsidenten hat das Verfassungsorgan der Bundesversammlung keine eigenstän-
dige Aufgabe mehr und wird daher abgeschafft. Die Kandidaten für die Wahl des 
Bundespräsidenten können zukünftig von jeder Fraktion des Deutschen Bundes-
tages sowie direkt vom Wahlvolk vorgeschlagen werden. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Die Durchführung einer Direktwahl wird voraussichtlich Verwaltungskosten ver-
ursachen, die in ihrem Umfang mit Kosten vergleichbar sind, die auch bei einer 
Bundestagswahl anfallen. Weitere Kosten könnten zudem durch die Einführung 
eines gesetzlichen Anspruchs auf Erstattung von Unkosten zugunsten von Wahl-
bewerbern entstehen. Zur Wahrung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
müsste dieser finanzielle Ausgleichsanspruch sowohl politischen Parteien, wie 
auch parteilosen Bewerbern zustehen (vgl. BVerfGE 41, 399.). 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Den Bürgern entsteht durch die Einführung der Möglichkeit, sich an der Direkt-
wahl des Bundespräsidenten zu beteiligen, kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Ein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ist nicht zu erwarten. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Durchführung einer Direktwahl wird für die Verwaltung voraussichtlich ei-
nen Erfüllungsaufwand verursachen, der vergleichbar ist mit dem Erfüllungsauf-
wand, der auch bei einer Bundestagswahl entsteht. 
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Regelungsteil mit Begründung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes  
(Gesetz zur Einführung der Direktwahl des Bundespräsidenten) 

Vom … 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 Absatz 2 
des Grundgesetzes ist eingehalten: 

Artikel 1 
 

Änderung des Grundgesetzes 

Artikel 54 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 u. 2 Satz 2 des Gesetzes 
vom 29. September 2020 (BGBl. I S. 2048) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Bundespräsident wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl ge-
wählt. Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist jeder Deutsche, der das 
Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das vierzigste Lebensjahr vollendet hat.“   

2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Wahlvorschläge für die Wahl des Bundespräsidenten können von jeder Fraktion des Deutschen 
Bundestages sowie vom Wahlvolk beim Präsidenten des Bundestages schriftlich eingereicht werden. Ein 
vom Wahlvolk eingereichter Wahlvorschlag benötigt für seine Gültigkeit schriftliche Unterstützungserklä-
rungen von mindestens 0,5 vom Hundert der wahlberechtigten Bürger.“ 

3. Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Wird diese Mehrheit im ersten 
Wahlgang von keinem Bewerber erreicht, so findet nach zwei Wochen ein zweiter Wahlgang statt. Bei die-
sem können gültigerweise nur für einen der beiden Bewerber, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen 
erhalten haben, Stimmen abgegeben werden. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.“ 

4. Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben. 

5. Absatz 7 wird Absatz 5.  
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Artikel 2 
 

Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über die Wahl des  
Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung 

Das Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 1100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2007 (BGBl. I S. 1326) geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 3 
 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

Berlin, den 17. November 2021 

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Wahl des Bundespräsidenten erfolgt nach Artikel 54 Absatz 1 GG ausschließlich durch die Bundesversamm-
lung, ohne direkte Beteiligung des Volkes. Das sich hierin offenbarende Demokratiedefizit steht in einem direkten 
Widerspruch zu dem heutigen Verständnis von einer modernen Demokratie und trägt dazu bei, dass bei einem 
immer größer werdenden Anteil der Bevölkerung die Politikverdrossenheit zunimmt und in eine völlige Ableh-
nung unserer Demokratie umzuschlagen droht. Um ein Voranschreiten dieser Entwicklung zu verhindern, ist es 
notwendig, dass den Stimmen der Bürger auf allen politischen Ebenen die gebührende Beachtung entgegenge-
bracht wird. Denn die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber den von der Politik getroffenen Personal- und Sa-
chentscheidungen hängt unmittelbar von der Legitimation ab, welche das Volk diesen Entscheidungen zu teil 
werden lässt. Ausgerechnet aber bei der Frage nach der Besetzung des höchsten Amtes in der Bundesrepublik 
Deutschland ist das Volk nicht direkt involviert. Der Unmut der Bevölkerung über diesen Zustand äußerte sich 
zuletzt in einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2016, in welcher fast 70 Prozent der Befragten angaben, 
dass sie eine Direktwahl des Bundespräsidenten befürworten würden. 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Direktwahl des Bundespräsidenten soll der 
berechtigten Forderung nach einer Ausweitung an demokratischer Teilhabe des Volkes entsprochen werden. 
Nicht vorgesehen ist demgegenüber, dass der Bundespräsident mit zusätzlichen Befugnissen ausgestattet wird 
und somit das bisherige Kompetenzgefüge zwischen Bundesregierung, Parlament und Bundespräsident hin zu 
einer Präsidialverfassung abgeändert wird. Der an dieser Stelle häufig gegen die Einführung der Direktwahl be-
mühte Verweis auf die negativen Erfahrungen, die man mit einem mit weitreichenden Kompetenzen ausgestatte-
ten Reichspräsidenten in der Weimarer Republik gemacht hat, greift hier somit nicht ein.  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Durch eine Änderung des Artikels 54 GG wird der Bundespräsident zukünftig nicht mehr von der Bundesver-
sammlung, sondern in einer allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl vom Volk gewählt. 
Die Bundesversammlung hat damit keine eigenständige Aufgabe mehr und wird abgeschafft. Gewählt ist derje-
nige Kandidat, der die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen kann. Erreicht keiner der 
Kandidaten die nötige Mehrheit, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten 
Stimmen erhalten haben, ein zweiter Wahlgang statt. Gewählt ist sodann, wer in diesem zweiten Wahlgang die 
meisten abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

III. Alternativen 

Keine. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (Artikel 54 Absatz 1 – neu –) 
Die bisherige Regelung des Art. 54 Abs. 1 S. 1 GG, nach welcher der Bundespräsident von der Bundesversamm-
lung gewählt wird, wird gestrichen. Nach der Neufassung von Art. 54 Abs. 1 S. 1 GG wird der Bundespräsident 
zukünftig in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl vom Volk gewählt. Zur Wahl berech-
tigt soll nach dem neu gefassten Art. 54 Abs. 1 S. 2 Hs. 1 GG jeder sein, der das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
hat. Der bisherige Art. 54 Abs. 1 S. 2 GG wird zu Art. 54 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 GG.  

Zu Nummer 2 (Artikel 54 Absatz 3 – neu –) 
Der Art. 54 Abs. 3 GG wird neu gefasst und regelt in seiner Neufassung, dass die Kandidaten für die Wahl des 
Bundespräsidenten von den Fraktionen des Deutschen Bundestages sowie vom Wahlvolk vorgeschlagen werden 
können. Damit erkennbar wird, dass ein direkt vom Wahlvolk eingebrachter Wahlvorschlag auch von einer nicht 
unerheblichen Anzahl von Personen mitgetragen wird, ist es notwendig, dass einem solchen Wahlvorschlag 
schriftliche Unterstützungserklärungen von mindestens 0,5 % aller wahlberechtigten Bürger beigefügt werden.  

Zu Nummer 3 (Artikel 54 Absatz 4 – neu -) 
Der Art. 54 Abs. 4 GG wird neu gefasst und regelt in seiner Neufassung, wer die Wahl zum Bundespräsidenten 
für sich entscheidet. Danach ist gewählt, wer mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen erhält. Erreicht keiner 
der Bewerber die benötigte Mehrheit im ersten Wahlgang, so muss innerhalb von zwei Wochen ein zweiter Wahl-
gang durchgeführt werden, bei dem ausschließlich die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen gegeneinan-
der antreten. Gewählt ist derjenige Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.  

Zu Nummer 4 (Artikel 54 Absatz 5 und 6 – alt –) 
Die bisherigen Absätze 5 und 6 des Artikels 54 GG werden aufgehoben, da sie die Details der Wahl des Bundes-
präsidenten durch die Bundesversammlung regeln und mit der Einführung der Direktwahl des Bundespräsidenten 
obsolet werden.   

Zu Nummer 5 (Artikel 54 Absatz 5 – neu –) 
Der bisherige Art. 54 Absatz 7 GG wird zu Art. 54 Abs. 5 GG. 

Zu Artikel 2 
Nach Einführung der Direktwahl des Bundespräsidenten ist die Bundesversammlung obsolet und wird daher ab-
geschafft. Das Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung wird dementspre-
chend aufgehoben.  

Zu Artikel 3 
Regelt das Inkrafttreten.  
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